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Entwurf einer Lungenkrebs-Früherkennungs-Verordnung - Länderbeteiligung, Fristende: 25. August 2023 
 

Bundesland Freistaat Sachsen 
Datum: 25. August 2023 

 

Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent-
wurf  
[§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent-
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ inhaltl./zum 
Erfüllungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwendung Angeregte Änderung 

1  § 6 LuK-
rFrühErkV 

Anforderungen an das Per-
sonal 

inhaltlich Im gesamten § 6 LuKrFrühErkV zu den 
Anforderungen an das Personal wird 
nicht entsprechend § 145 Abs. 1 
StrlSchV geregelt, dass die anwendende 
Person u. a. die für die Anwendung er-
forderliche Fachkunde im Strahlen-
schutz besitzen muss. Dies ist jedoch 
eine Anforderung an das Personal. 
Analog zur Benennung der Approba-
tion/Berufsausübungserlaubnis in § 6 
Abs. 1 Nr. 1 LuKrFrühErkV entspricht die 
erforderliche Fachkunde im Strahlen-
schutz der Regelung in § 145 Abs. 1 
StrlSchV. Es wird im Vergleich zu § 145 
Abs. 1 StrlSchV keine Mehrregelung ge-
troffen, dies geschieht durch § 6 Abs. 1 
Nr. 1 LuKrFrühErkV jedoch auch nicht. 

Einheitliche/gleichberechtigte Auflis-
tung aller Anforderungen an das Per-
sonal (d. h. entweder Doppelregelung 
zu StrlSchV mit allen Anforderungen 
oder Doppelregelung zur StrlSchV kon-
sequent vermeiden): 
Ergänzung des § 6 LuKrFrühErkV bzgl. 
der erforderlichen Fachkunde im 
Strahlenschutz entsprechend des 
§ 145 Abs. 1 StrlSchV. 
Oder, um Doppelregelung zu StrlSchV 
zu vermeiden: 
Gesonderte Benennung der Approba-
tion/Berufsausübungserlaubnis in § 6 
Abs. 1 Nr. 1 LuKrFrühErkV löschen und 
dafür auf § 145 Abs. 1 StrlSchV verwei-
sen. 

2  § 6 Abs. 3  die nach § 5 Abs. 3 hinzu-
zuziehen ist 

redaktionell  Hier müsste es § 5 Abs. 4 heißen. 
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3  Begründung 
A. Allgemeiner 
Teil 
VI. Regelungs-
folgen 
4.3 Erfüllungs-
aufwand für 
die Verwal-
tung 

Erfüllungsaufwand für die 
Verwaltung 

Zum Erfüllungsauf-
wand 

Der im Bereich der Verwaltung der Län-
der entstehende Mehraufwand (und 
der dadurch ggf. erforderliche perso-
nelle Mehrbedarf) durch die zusätzlich 
zu erteilenden Genehmigungen für den 
Betrieb der Röntgeneinrichtungen im 
Zusammenhang mit der Früherkennung 
wird nicht aufgeführt. 

Mehraufwand der Verwaltung der 
Länder durch die zusätzlich erforderli-
chen Genehmigungsverfahren ist ein-
zufügen. 

4  Begründung 
B. Besonderer 
Teil 
Zu § 6 
Zu Absatz 1 
Zu Nummer 2 

Zu Nummer 2 Satz 3 
Einerseits dürfen in der 
Lungenkrebsfrüherken-
nung keine Personen tätig 
werden, die nicht appro-
biert sind, sondern denen 
lediglich die vorüberge-
hende Ausübung des ärzt-
lichen Berufs erlaubt ist. 

inhaltlich missverständliche Formulierung; Wider-
spruch zu § 6 Abs. 1 Nr. 1 LuK-
rFrühErkV? 
Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 LuKrFrühErkV 
dürfen auch Personen tätig werden, die 
eine Erlaubnis für die vorübergehende 
Ausübung des ärztlichen Berufes inne-
halten. Der zitierte Satz 3 kann so gele-
sen werden, dass keine Personen tätig 
werden dürfen, denen lediglich die vo-
rübergehende Ausübung des ärztlichen 
Berufs erlaubt ist. 

Gemeinte Aussage eindeutig formulie-
ren. 

5  Wir stellen insgesamt fest, dass die Durchführung eines Programms zur Lungenkrebsfrüherkennung von sehr komplexer Natur sein wird. 
Da sein Gesamtkonstrukt noch nicht klar und abschließend erstellt ist, erscheint es umso schwieriger, zum Verordnungsentwurf Stellung zu nehmen. 
Insbesondere der Erfüllungsaufwand ist in diesem Stadium nicht abschätzbar.  
 
Das Betreiben von Röntgeneinrichtungen im Zusammenhang mit der Früherkennung bedarf der Genehmigung nach § 12 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. § 19 Abs. 2 
Nr. 4 StrlSchG. 
Die Landesdirektion Sachsen als dafür zuständige Vollzugsbehörde im Freistaates Sachsen widerspricht vehement der Darstellung, dass der Erfüllungs-
aufwand für die Verwaltung der Länder „vernachlässigbar“ sei. 
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Wie viele Genehmigungen beantragt werden und wie hoch der Aufwand bei der Prüfung und zur Erteilung der Genehmigung sein wird, kann zwar zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht beziffert werden, er ist jedoch als Mehraufwand der Verwaltung der Länder durch die zusätzlich erforderlichen Geneh-
migungsverfahren zu benennen. 
 
Seitens unserer Ärztlichen Stelle bei der Sächsischen Landesärztekammer wurde keine Stellungnahme abgegeben, sie verweist auf die Kommentierung 
der ZÄS. 

 


